
Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg 

Geschäftszeichen (bitte immer angeben) 

10 Sa 795/21 
3 Ca 736/20 
Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel 

Verkündet am 

7. Oktober 2021

 Justizhauptsekretär 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 
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Im Namen des Volkes 

Urteil 

in Sachen 

Prozessbevollmächtigte:  

DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Berlin, 
Genthiner Str. 35, 10785 Berlin 

gegen 

. ! 

-J<Jä-gl�! .und
Berufungskläger -

- Beklagte und 
· Berufungsbeklagte -

hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, 10. Kammer, 
auf die mündliche Verhandlung vom 7. Oktober 2021 
durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht ... als Vorsitzenden sowie die 
ehrenamtliche Richterin ... und die ehrenamtliche Richterin ... für Recht erkannt: 

1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Arbeitsgerichts Brandenburg a.d.H. vom
24. März 2021 - 3 Ca 736/20 abgeändert:

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger auf sein Urlaubskonto drei Tage 
gutzuschreiben. 

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Der Gebührenwert für das Berufungsverfahren wird auf 287,79 EUR festgesetzt.

IV. Die Revision wird für die Beklagte zugelassen.
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Die Zulassung der Revision gemäß § 72 Abs. 2 ArbGG kam nicht in Betracht, da die gesetzlichen 

Voraussetzungen nicht vorgelegen haben. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel gegeben. Die Beklagte wird auf die Möglichkeit 

der Nichtzulassungsbeschwerde gemäß § 72a ArbGG hingewiesen. 




